


SCHLÜSSELBURG.
PROVINZ WESTPHALEN. — REGIERUNGS- BEZIRK MINDEN. — KREIS MINDEN.

Im Jahre 1335 verspricht der Mindener Bischof

Ludwig von Braunschweig - Lüneburg , dass er das

castrum S lo te lborch , das er mit Hülfe seiner Freunde zu

bauen beabsichtige, nach seiner Vollendung dem Hochstifte

nicht entfremden, auch an Niemanden versetzen wolle,

ausser mit Zustimmung des Domcapitels, des Edlen Junker

Wedekind von dem Berge und der Stadt Minden.

Diese erhalt ausserdem die Zusicherung, dass ihren Bürgern

von diesem Schlosse aus kein Zoll abgefordert und ihre

Fischer bei dem Betriebe ihres Gewerbes dort nicht ge-

stört werden sollten.

1363 errichten Bischof Gerhard von Schauenburg

und das Mindener Domcapitel zehn erbliche Burglehen

zu Schlüsselburg und verleihen zwei davon an den

Ritter Stat ius von M ü n c h h a u s e n und dessen Sohn

Heinecken .

Diese zwei Burglehen wurden mit den übrigen

Mmden'schen Lehen der Familie von Münchhausen später

von einem Zweige derer von dem Busche angekauft, die

wir noch im Jahre 1713 zu Schlüsselburg angesessen finden.

1386 leiht der Edle Wedekind zum Berge dein

Bischof Otto III. 200 Mark, um die Slotelborch von denen

von M a n d e l s l o zu befreien. Doch behielt diese Familie

ein Burglehen daselbst bis in den Anfang des siebenzehnten

Jahrhunderts.

1438 versetzt Bischof A l b e r t von der Hoya das

Schloss Slotelborch für 2100 Rheinische Gulden an

J o h a n n und Wilken von denken, das kurz vorher

aus der Verpfändung bei Erich von der Hoya ein-

gelöst worden war.

1581 versetzt Bischof Hermann von Schauen -

burg dem Ludol f K l e n c k e n das Haus Schlüsselburg

mit dem Weichbilde und den dazu gehörigen Dörfern für

26,000 Rheinische Gulden und 800 Thaler. Derselbe Ludolf

nennt sich aber auch schon 1570 Inhaber des Hauses und

Amtes Schlüsselburg.

Wann diese Pfandsumme an die von Klencke zurück-

gezahlt worden, ist aus den vorhandenen Urkunden nicht

ersichtlich. Doch hängt es mit dieser länger als hundert

Jahre fortgesetzten Verpfändung wohl zusammen, dass wir

diese Familie im Beginne des siebenzehnten Jahrhunderts im

Besitz von drei Burglehen zu Schlüsselburg finden.

Bei dem gegen die Mitte jenes Jahrhunderts aus-

brechenden von Klencke'sehen Concurse vindicirte aber

Caspar von S c h o r l e m m e r die Schlüsselburger Burg-

lehen von den Klencke'schen Creditorcn und wurde auch

1646 vom Bischof Franz W i l h e l m von W a r t e n b e r g

und später auch vom Kurfürsten F r i e d r i c h W i l h e l m

damit belehnt. Langwierige Prozesse wurden darüber dann

zwischen den von Schorlemmer und den von Klencke

geführt. Doch sind die Ersteren noch im Jahre 1728 im

Besitz der Schlüsselburger Burglehen.

Gegenwärtiger Besitzer ist der Deichhauptmann von

Möller.
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